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Hintergrund

Die Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung 
(GFB) bildet seit 1996 ein Kernelement 
des betrieblichen Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes (AGS), der – den Prinzipien 
der vorbeugenden Gefahrenverhütung, 
der Vermeidung von Risiken an der Quel-
le und der menschengerechten Arbeitsge-
staltung folgend – alle von der Arbeit und 
der Arbeitsumgebung ausgehenden Ge-
fahren einzubeziehen hat. Die gesetzliche 
Basis für die GFB sind die §§ 5 und 6 des 
Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG), das für 
Betriebe aller Branchen und Größen gilt.

Unter GFB wird das Erkennen und 
Bewerten der Entstehungsmöglichkeiten 
von Unfällen und Gesundheitsbeein-
trächtigungen bei der Arbeit verstanden 
[4]. Hierbei geht es sowohl um potenzi-
ell gesundheitsschädigende Energie- und 
Stoffeinwirkungen auf den Menschen als 
auch um körperliche und psychische Be-
lastungen, die negative Beanspruchungs-
folgen hervorrufen können. Im Anschluss 
an die Gefährdungsermittlung und -be-
wertung sollen Maßnahmen zur Gefähr-
dungsreduktion abgeleitet, durchgeführt 
und auf Wirksamkeit überprüft werden. 
Die Ergebnisse der GFB sind gemäß § 6 
ArbSchG zu dokumentieren. Verantwort-
lich für die Durchführung der GFB ist der 
Arbeitgeber, eine unmittelbare Mitwir-
kung der Beschäftigten gilt jedoch als we-
sentliche Voraussetzung für die Effektivi-
tät des Verfahrens [4, 7].

Empirische Informationen zur Ver-
breitung der GFB sind rar und ausge-
sprochen heterogen. Eine Betriebsrätebe-

fragung des Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Instituts (WSI) aus dem 
Jahr 2004 (n=2177) ergab, dass die GFB 
in durchschnittlich nur etwa 50% der ge-
werblichen Betriebe ab einer Beschäftig-
tenzahl von 20 – mit erheblichen Unter-
schieden zwischen Betriebsgrößenklas-
sen und Branchen – umgesetzt war [2]. 
Für den öffentlichen Dienst ermittelte das 
WSI durch analoge Befragung von Per-
sonalräten (n=1396) eine sogar deutlich 
niedrigere Umsetzungsquote (35%) [1]. 
In einer anderen Erhebung aus dem Jahr 
2007 gaben 35% von 129 befragten saarlän-
dischen Beschäftigtenvertretungen an, die 
gesetzlich vorgeschriebene GFB sei in ih-
rem Betrieb vollständig oder überwiegend 
durchgeführt worden [12]. Die genannten 
Zahlen sind allerdings nicht repräsentativ 
für die Gesamtheit der Betriebe, da ein er-
heblicher Teil der kleinen Betriebe sowie 
solche ohne Belegschaftsvertretung von 
vorneherein nicht in die Erhebungen ein-
bezogen waren.

Weitere Daten zur Verbreitung der 
GFB stammen aus der Überwachungs-
tätigkeit staatlicher Arbeitsschutzbehör-
den. So ermittelten die hessischen Behör-
den 2002 im Rahmen einer Schwerpunk-
taktion, dass 41% von 872 aufgesuchten 
Betrieben eine den Anforderungen im 
Wesentlichen genügende GFB vorzuwei-
sen hatten, wobei auch hier die Quote er-
heblich in Abhängigkeit von Branche und 
Betriebsgröße variierte [13]. Zwei nachfol-
gende Schwerpunktaktionen kamen bei 
jeweils anders zusammengesetzten Be-
triebsstichproben auf abweichende Zah-
len (2003: 55%; 2004: 36%) [14, 15]. Auch 

aus Nordrhein-Westfalen gibt es sehr un-
terschiedliche Angaben über den An-
teil der überprüften Betriebe, die ihre ge-
setzliche Pflicht zur GFB umfassend oder 
doch überwiegend erfüllt haben (Staatli-
ches Amt für Arbeitsschutz Coesfeld 2003: 
16%; 2004: 30% [18]; Bezirksregierung 
Münster 2006/2007: 45% [5]) Während 
die bisher genannten Untersuchungen zu 
dem Ergebnis kommen, dass die GFB in 
kleinen Betrieben deutlich seltener durch-
geführt wird als in größeren, berichten die 
Arbeitsschutzbehörden von Berlin und 
Brandenburg, dass von gut 1000 gemein-
sam überprüften Kleinstbetrieben mit we-
niger als 10 Beschäftigten 65% eine GFB 
durchgeführt haben [16].

In Bezug auf den Verbreitungsgrad 
der GFB hat man es also mit relativ stark 
streuenden Befunden zu tun, die in struk-
turell heterogenen, für die Gesamtheit der 
deutschen Betriebe nicht repräsentativen 
Stichproben gewonnen wurden und da-
her bestenfalls für bestimmte Segmente 
der Betriebslandschaft Aussagekraft be-
sitzen. Darüber hinaus liegen den Unter-
suchungen offenbar auch keine vergleich-
baren Kriterien zur Erfassung von GFB 
zugrunde, denn anders scheint die Tatsa-
che nicht erklärbar, dass Arbeitsschutzbe-
hörden verschiedener Bundesländer die 
Umsetzungsquote in Kleinbetrieben mal 
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auf zwei Drittel [16], mal auf höchstens ein 
Viertel beziffern [13].

Ziel und Fragestellungen

Ziel der vorliegenden Untersuchung war 
es, deutschlandweit repräsentative Aussa-
gen über die Verbreitung von GFB tref-
fen zu können. Dazu haben wir die Be-
schäftigtenangaben aus der jüngsten Er-
werbstätigenbefragung des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung und der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin 2005/2006 [6] untersucht. Im Ein-
zelnen sind wir folgenden Fragestellungen 
nachgegangen:
1.	� Wie hoch ist der Anteil der Beschäf-

tigten, die die Durchführung einer 
GFB für ihren Arbeitsplatz bestätigen 
können?

2.	� Variiert dieser Anteil in Abhängigkeit 
der Größe, des Wirtschaftsbereichs 
und/oder der wirtschaftlichen La-
ge des Betriebs, in denen die Beschäf-
tigten arbeiten?

3.	� Wie hoch ist auf Basis der Beschäftig-
tenangaben der Anteil der Betriebe 
in Deutschland zu schätzen, in denen 
GFB durchgeführt werden?

Datenbasis, Variablen 
und Methoden

Die hier vorgestellte Studie stützt sich auf 
die Daten der BIBB/BAuA-Erwerbstäti-
genbefragung 2005/2006. Die Daten bie-
ten differenzierte, repräsentative Infor-
mationen über Erwerbstätige, Arbeitsbe-
dingungen und Arbeitsanforderungen in 
Deutschland. Befragt wurden 20.000 Er-
werbstätige ab 15 Jahren mit einer Arbeits-
zeit von mindestens 10 h/Woche, Auslän-
der wurden bei hinreichenden Deutsch-
kenntnissen in die Erhebung einbezogen. 
Obwohl ohne feste Vergütung beschäf-
tigt bzw. vorübergehend beruflich inak-
tiv, wurden auch mithelfende Familien-
angehörige und Personen mit maximal 
3-monatiger Unterbrechung der Tätig-
keit (wegen Mutterschutz, Beurlaubung 
o. ä.) befragt, während im Rahmen einer 
Erstausbildung Beschäftigte aus der Erhe-
bung ausgeschlossen blieben. Die Befra-
gung wurde mittels Fragebogen compu-
terunterstützt per Telefon durchgeführt 
(für weitere Informationen: [6]).

Die vorliegende Untersuchung basiert 
auf den Angaben von Arbeitern, Ange-
stellten, Beamten und mithelfenden Fa-

milienangehörigen (n=18.026). Die Dif-
ferenz zum Gesamtstichprobenumfang 
(n=20.000) ergibt sich aus der Nichtbe-
rücksichtigung der Angaben von Selb-
ständigen, Freiberuflern oder freien Mit-
arbeitern. Gegenstand der Analysen wa-
ren folgende im Fragebogen enthaltene 
Variablen:
F	�Gefährdungsbeurteilung (F603): 

Wurde an Ihrem Arbeitsplatz eine 
Gefährdungsanalyse durchgeführt? 
(Ja, Nein, kenne ich nicht, weiß nicht, 
k.A.)

F	�Betriebsgröße (F515): Wie viele Per-
sonen sind im Betrieb beschäftigt 
(einschließlich Inhaber und Auszu-
bildenden)? Kategorisierung gemäß 
Empfehlungen der EU-Kommissi-
on [11]: Klein- und Kleinstbetriebe 
[<50 Beschäftigte (Besch.)], mittlere 
Betriebe (50–249 Besch.), große Be-
triebe (>249 Besch.)

F	�Wirtschaftsbereich (F512): Wozu ge-
hört der Betrieb, in dem Sie arbeiten? 
[öffentlicher Dienst, Handwerk, Han-
del, sonstige Dienstleistungen, ande-
rer Bereich, Privathaushalt (Da das 
ArbSchG nicht im Privathaushalt gilt, 
wurde dieser Bereich in den Analysen 
nicht berücksichtigt.)].

F	�Wirtschaftliche Lage (F516): Wie be-
urteilen Sie die wirtschaftliche La-
ge des Betriebes? (Kategorisierung: 
sehr gut oder gut, weniger gut oder 
schlecht, weiß nicht, k.A.).

Die Variablen wurden im Interesse ausrei-
chender Zellenbesetzungen ggf. neu kate-
gorisiert. Die Häufigkeiten durchgeführ-
ter GFB wurden mit Methoden der de- 
skriptiven Statistik ermittelt.

Zur statistischen Prüfung und multi-
variablen Untersuchung der in Frage ste-
henden Verbreitungsunterschiede in Ab-
hängigkeit der Betriebsgröße, des Wirt-
schaftsbereichs und der wirtschaftlichen 

Tab. 1  Durchführung der GFB über Betriebsgröße und Wirtschaftszweig (in %)

Anteil der Befragten, die die  
Durchführung einer Gefährdungs- 
beurteilung für ihren Arbeitsplatz  
bestätigten

Industrie 
(n=3.520)

Öffentlicher 
Dienst 
(n=4.161)

Anderer 
Bereich 
(n=773)

Sonstige 
Dienstleistung 
(n=2.589)

Handel 
(n=1.625)

Handwerk 
(n=1.716)

Betriebs-
größe 
(n=14.384)

Kleinst- und Kleinunternehmen (n=6.332) 33 32 24 21 22 18 24

Mittlere Unternehmen (n=3.732) 46 42 39 34 33 32 39

Große Unternehmen (n=4.329) 58 45 39 44 44 38 51

Wirtschaftsbereich (n=14.384) 51 39 30 29 28 22 36

Tab. 2  Logistische Regressionen auf Fehlen der GFB

Exp(bj), n=9.571 Modell 1 Modell 2 Modell 3

Betriebsgröße (Referenz: große Betriebe)      

Kleinst- und Kleinbetriebe 4,01a 2,90a 2,87a

Mittlere Betriebe 1,84a 1,56a 1,56a

Wirtschaftsbereich (Referenz: Industrie)b      

Handwerk   2,06a 2,04a

Handel   1,77a 1,77a

Sonstige Dienstleistungen   1,74a 1,75a

Anderer Wirtschaftsbereich   1,62a 1,60a

Wirtschaftliche Lage (Referenz: sehr gut oder gut)     1,34a

Pseudo-R2 (Nagelkerke) 0,104 0,122 0,125
ap<0,001.
bDie Angaben der Befragten aus dem öffentlichen Dienst wurden in die multivariable Analyse nicht mit einbe-
zogen, weil für diese Befragtengruppe Angaben zur wirtschaftlichen Lage ihrer Betriebe fehlen.
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Lage der Betriebe wurden binäre logisti-
sche Regressionen (zur Einführung: [9]) 
gerechnet. Dabei wurde zunächst ein bi-
variables Modell (1) gerechnet, in dem nur 
die Betriebsgröße als unabhängige Va-
riable einbezogen wurde. Dann wurden 
schrittweise der Wirtschaftsbereich (Mo-
dell 2) und die wirtschaftliche Lage (Mo-
dell 3) als unabhängige Variablen hinzu-
genommen. Die Regressionsanalysen die-
nen erstens der Prüfung der statistischen 
Signifikanz etwaiger Unterschiede, zwei-
tens der Quantifizierung der Stärke der 
Unterschiede, und dies drittens jeweils 
unter Kontrolle der berücksichtigten Ko-
variablen (in den multivariablen Regressi-
onsmodellen 2 und 3).

Alle Berechnungen erfolgten mit 
SPSS 13.0 und MS Excel.

Ergebnisse

Die . Tab. 1 gibt, differenziert über die 
Größe und den Wirtschaftsbereich des 
Betriebs, die Anteile der Befragten wider, 
die die Durchführung einer GFB für ihren 
Arbeitsplatz bestätigten. Die Prozentwer-
te beziehen sich dabei jeweils auf den An-
teil der Befragten, die die Frage nach der 
Durchführung der GFB eindeutig mit Ja 
oder Nein beantworten konnten.

Die . Tab. 2 zeigt die Effektkoeffi-
zienten exp(bj) für die im jeweiligen Re-
gressionsmodell aufgenommenen unab-
hängigen Variablen. Der Effektkoeffizient 
bezeichnet ein „Odds-Ratio“ und gibt hier 
an, um wieviel höher oder niedriger die 
Chance ist, dass ein Befragter das Fehlen 
der GFB für seinen Arbeitsplatz konsta-
tiert, wenn die unabhängige Variable um 
eine Einheit variiert wird. Der Effektkoef-
fizient kann zwischen 0 und ∞ variieren, 
wobei exp(b)<1 eine Verringerung der 
Chance und exp(b)>1 eine Erhöhung der 
Chance anzeigen. Ferner wird als Maß für 
die Güte des jeweiligen Modells das Pseu-
do-R2 (Nagelkerke) angegeben, das zwi-
schen 0 und 1 variieren kann und die re-
lative Verbesserung des Modells gegenü-
ber dem Ausgangsmodell quantifiziert.

Durchschnittliche Verbreitung 
über alle Beschäftigten

Nur 1% der Befragten gab als Antwort auf 
die Frage nach der GFB an, diesen Be-
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Zusammenfassung
Hintergrund.  Ziel der Untersuchung ist es, 
die Verbreitung von Gefährdungsbeurtei-
lungen in Deutschland unter Berücksichti-
gung von Betriebsgröße, Wirtschaftsbereich 
und wirtschaftlicher Lage der Betriebe zu 
schätzen.
Material und Methoden.  Die Schätzung er-
folgt auf Basis der Ergebnisse der BIBB/BAuA-
Erwerbstätigenbefragung 2005/2006 zur 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 
(n=20.000).
Ergebnisse.  Die Durchführung einer Gefähr-
dungsbeurteilung an ihrem Arbeitsplatz ha-
ben 36% der Befragten bestätigt. Dieser An-
teil variiert in Abhängigkeit von der Größe, 
vom Wirtschaftsbereich und von der wirt-
schaftlichen Lage der Betriebe.

Schlussfolgerung.  Die Ergebnisse deuten 
auf einen erheblichen Beratungs- und Unter-
stützungsbedarf insbesondere der Kleinst- 
und Kleinunternehmen hin. In Anbetracht 
der wenig zufrieden stellenden Qualität der 
verfügbaren Daten sollten einheitliche Krite-
rien zur Bewertung von Gefährdungsbeur-
teilungen entwickelt und auf dieser Basis ein 
angemessenes Monitoring etabliert werden.

Schlüsselwörter
Arbeits- und Gesundheitsschutz ·  
Gefährdungsbeurteilung · Klein- und  
Kleinstbetriebe · BIBB/BAuA-Erwerbstätigen-
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Prevalence of workplace risk assessments in Germany

Abstract
Background.  The aim of this study was to 
estimate the prevalence of workplace risk as-
sessments in German enterprises, differenti-
ated by size, sector, and the companies’ busi-
ness situations.
Methods.  Representative data were anal-
ysed from the survey of working conditions 
in Germany (n=20.000) that was conduct-
ed by the Federal Institute for Vocational Ed-
ucation and Training (BIBB) and the Feder-
al Institute of Occupational Safety and Health 
(BAuA).
Results.  Thirty-six percent of interviewed 
employees confirmed that a risk assessment 
had been carried out at their workplace. As 
expected, the prevalence varied significantly, 

depending on the company’s size, sector, and 
business situation.
Conclusions.  With respect to the imple-
mentation of risk assessment procedures in 
the workplace, much more advice and sup-
port are needed, particularly in micro and 
small enterprises. Considering the insufficient 
quality of available data, a system for mon-
itoring risk assessment practices, based on 
shared and measurable criteria, should be es-
tablished.

Keywords
Occupational health and safety · Risk  
assessment · Micro and small enterprises · 
Prevalence · BIBB/BAuA employee survey 
2005/2006
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griff nicht zu kennen, weitere 15% wuss-
ten nicht, ob an ihrem Arbeitsplatz be-
reits eine GFB stattgefunden hat. Weniger 
als 1‰ der Befragten (n=15) machten gar 
keine Angaben. Somit konnten 84% der 
befragten Arbeiter, Angestellten, Beam-
ten und mithelfenden Familienangehöri-
gen (n=15.092) die Frage nach der Durch-
führung einer GFB an ihrem Arbeitsplatz 
eindeutig mit Ja oder Nein beantworten. 
Hiervon bestätigten 36%, dass es eine GFB 
gegeben habe (s. . Tab. 1).

Verbreitung in Abhängigkeit von 
Betriebsgröße, Wirtschaftsbereich 
und wirtschaftlicher Lage

Der Anteil der Befragten, die eine Durch-
führung der GFB für ihren Arbeitsplatz 
bestätigten, variiert erheblich in Abhän-
gigkeit von der Größe und dem Wirt-
schaftsbereich des beschäftigenden Be-
triebs sowie, wenngleich in geringerem 
Umfang, in Abhängigkeit der wirtschaft-
lichen Lage des Betriebs.

Betriebsgröße
Während 51% der Befragten aus Großbe-
trieben von einer durchgeführten GFB 
berichten, liegt dieser Anteil bei den Be-
schäftigten aus Kleinbetrieben mit 24% 
deutlich unter dem Durchschnitt (36%). 
Ein solches Niveaugefälle ist – wenngleich 
in unterschiedlich starker Ausprägung – 
über alle Wirtschaftsbereiche hinweg zu 
beobachten (s. . Tab. 1). Wie die Effekt-
koeffizienten in . Tab. 2 zeigen, steigt 
die Wahrscheinlichkeit für das Fehlen ei-
ner GFB unabhängig vom Wirtschafts-
bereich und der wirtschaftlichen Situa-
tion der Betriebe mit abnehmender Be-
triebsgröße. Zwar ist ein Teil der Unter-
schiede zwischen großen und kleineren 
Betrieben ihren unterschiedlichen Vertei-
lungen über die Wirtschaftsbereiche ge-
schuldet (ablesbar daran, dass die Effekt-
koeffizienten im bivariablen Modell 1 hö-
her als in den multivariablen Modellen 2 
und 3 ausfallen). Aber auch unter Kontrol-
le von Wirtschaftsbereich und wirtschaft-
licher Situation der Betriebe (Modell 3) ist 
die Chance, dass ein Beschäftigter eines 
Kleinbetriebs das Fehlen einer GFB für 
seinen Arbeitsplatz konstatiert, fast 3-mal 
höher als im Falle eines Großbetriebsbe-
schäftigten.

Wirtschaftsbereich
Überdurchschnittlich hohe GFB-Präva-
lenzraten finden sich bei Beschäftigten 
der Industrie und des öffentlichen Diens-
tes, wogegen die Raten für Beschäftigte 
aus dem Handwerk, dem Handel und 
sonstigen Dienstleistungsbetrieben je-
weils deutlich unter dem Durchschnitts-
wert von 36% liegen (s. . Tab. 1). So be-
stätigten Befragte aus Industriebetrieben 
mehr als doppelt so häufig die Durchfüh-
rung einer GFB an ihrem Arbeitsplatz wie 
Befragte aus Handwerksbetrieben (51% 
gegenüber 22%). Diese intersektoralen 
Unterschiede sind in allen Betriebsgrö-
ßenklassen vorhanden. Die Chance, dass 
von der Nichtdurchführung einer GFB 
am eigenen Arbeitsplatz berichtet wird, 
ist auch unter statistischer Kontrolle der 
Betriebsgröße und wirtschaftlichen Lage 
des Betriebs bei einem Beschäftigten aus 
dem Handwerk rund doppelt so hoch wie 
bei einem Beschäftigten aus der Industrie 
(s. . Tab. 2).

Wirtschaftliche Lage
Während 37% der Befragten aus Betrieben 
mit als sehr gut oder gut eingeschätzter 
wirtschaftlicher Lage die Durchführung 
einer GFB an ihrem Arbeitsplatz bestätig-
ten, betrug dieser Anteil bei Befragten aus 
wirtschaftlich weniger gut oder schlecht 
gestellten Betrieben nur 29%. Auch unter 
Kontrolle der Betriebsgröße und des Wirt-
schaftsbereichs bleibt die Wahrscheinlich-
keit, dass keine GFB vorliegt, in Betrieben, 
deren wirtschaftliche Situation als weni-
ger gut oder schlecht beurteilt wird, ge-
genüber der Referenzgruppe statistisch 
signifikant erhöht (s. . Tab. 2).

Schätzung der Verbreitung der GFB 
in bundesdeutschen Betrieben

Eine Schätzung der Verbreitung der GFB 
in Betrieben auf Basis der beschäftigten-
bezogenen Raten ist nicht ohne weiteres 
möglich. Der Schätzung müssen mindes-
tens 2 Annahmen zugrunde gelegt wer-
den:
1.	� Es muss vorausgesetzt werden, dass 

im Falle der Durchführung einer 
GFB im Betrieb die Wahrscheinlich-
keit für eine Bestätigung der GFB sei-
tens der Beschäftigten sehr hoch und 
die Wahrscheinlichkeit für eine Ver-

neinung der GFB seitens der Beschäf-
tigten sehr niedrig ist.

2.	� Es muss vorausgesetzt werden, dass 
das Risiko, die Verbreitung der GFB 
in einer Betriebsgruppe aufgrund der 
Überrepräsentation von Beschäftigte-
nurteilen aus einzelnen Betrieben zu 
über- oder zu unterschätzen, sehr ge-
ring ist und entsprechend die hieraus 
resultierenden Schätzungsfehler ver-
nachlässigt werden können.

Die erstgenannte Annahme scheint kei-
neswegs unberechtigt, weil die Mitar-
beiter bei der Durchführung der GFB 
beteiligt werden sollen [4, 7] und ent-
sprechend über das „Ob“ und „Wie“ der 
Durchführung der GFB im eigenen Be-
trieb in Kenntnis gesetzt sein müssten. 
Für die zweitgenannte Annahme spricht 
die Stichprobenanlage der Untersuchung 
(Zufallsauswahl der Erwerbstätigen aus 
einer Auswahlgesamtheit von Erwerbs-
tätigen, die aus einer Haushaltsstichpro-
be gewonnen wurde), aufgrund derer da-
von ausgegangen werden kann, dass die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelner 
Betrieb in der Erwerbstätigenbefragung 
durch eine größere Anzahl von Beschäf-
tigten (über)repräsentiert wird, sehr ge-
ring ist.

Unter der Voraussetzung der Rich-
tigkeit dieser Annahmen kann auf Ba-
sis der Angaben der Erwerbstätigen ge-
schätzt werden, dass die GFB in 51% der 
großen Betriebe, in 39% der mittleren Be-
triebe und in 24% der Kleinst- und Klein-
betriebe umgesetzt wird. In Anbetracht 
der Tatsache, dass knapp 96% der Betriebe 
Klein- und Kleinstunternehmen (KKU) 
sind [3], dürfte die mittlere betriebsbe-
zogene Durchführungsquote in der Nähe 
der Durchführungsquote in KKU liegen, 
also bei ca. 24%.

Diskussion

Validität

Die in der BIBB/BAuA-Erwerbstätigen-
befragung gestellte Frage nach der Durch-
führung einer GFB und die offerierten 
Antwortmöglichkeiten geben den Be-
fragten keine konkretisierenden Anhalts-
punkte dafür, was unter einer GFB ver-
standen und wie ihre Durchführung be-

74 |  Prävention und Gesundheitsförderung 1 · 2009

Arbeitswelt



wertet werden soll. Damit bleibt offen, ob 
die Beschäftigten bei der Beantwortung 
dieser Frage tatsächlich auch von einem 
den §§ 5 und 6 ArbSchG entsprechenden 
Verständnis der GFB ausgegangen sind. 
Darüber hinaus ist unklar, in welchem 
Ausmaß die Befragten überhaupt in der 
Lage waren, angemessen zu beurteilen, 
ob eine GFB durchgeführt worden ist 
oder nicht. So könnte es sein, dass zwar 
eine GFB durchgeführt wurde, aber die 
Beschäftigten entweder (a) nicht einbe-
zogen wurden, (b) nicht über die Durch-
führung informiert wurden oder (c) nicht 
wussten, dass Analysen und Gestaltungs-
maßnahmen, die für ihren Arbeitsplatz 
durchgeführt wurden, als Gefährdungs-
beurteilung zu werten sind.

Für die Validität der auf Beschäftigten-
angaben basierenden BIBB/BAuA-Daten 
spricht der Vergleich mit empirischen 
Befunden, die auf Angaben von Experten 
(Aufsichtsbeamten, Betriebsräten) beru-
hen. Zwar besteht zwischen den Ergeb-
nissen der BIBB/BAuA-Erhebung (klein-
betriebsbezogene GFB-Prävalenzrate bei 
ca. 24%) und den von den Arbeitsschutz-
behörden Berlins und Brandenburgs be-
richteten Zahlen (GFB-Durchführungs-
quote in Kleinstbetrieben bei 65% [16]) ei-
ne erhebliche Diskrepanz, die kaum aus-
schließlich auf Selektionseffekte zurück-
zuführen sein dürfte, sondern auch dar-
auf verweist, dass die der Beurteilung des 
betrieblichen GFB-Status jeweils zugrun-
de liegenden Kriterien stark differieren. 
Auf der anderen Seite jedoch liefert die 
BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 
den mit Ergebnissen der Arbeitsschutz-
behörden in Münster [5] und Hessen [13] 
sowie der WSI-Betriebsrätebefragung [2] 
konformen Befund, dass Gefährdungsa-
nalysen mit abnehmender Betriebsgrö-
ße seltener werden. Ferner bestätigen die 
BIBB/BAuA-Daten die theoretisch plau-
sible Vermutung, dass das Vorhanden-
sein einer GFB weniger wahrscheinlich 
ist, wenn sich Betriebe in einer problema-
tischen wirtschaftlichen Lage befinden.

Die auf Basis der BIBB/BAuA-Er-
werbstätigenbefragung für Kleinbetriebe 
geschätzte Durchführungsquote von 24% 
liegt zudem in der Nähe von Zahlen aus 
der WSI-Betriebsrätebefragung (29% für 
Betriebe mit 20–50 Besch. [2]) sowie aus 
den Erhebungen der Arbeitsschutzbehör-

den in Münster (35% für Betriebe bis 49 
Beschäftigte, [5]) und Hessen (26% für Be-
triebe ≤20 Besch. [13]). Schließlich besteht 
eine recht gute Übereinstimmung mit Er-
gebnissen der Befragung zum DGB-Index 
2008, der u. W. einzigen weiteren Reprä-
sentativerhebung, in der Beschäftigte zum 
Sachverhalt der GFB befragt wurden [10]: 
Hier bestätigten insgesamt rund 42% de-
rer, die eine eindeutig positive oder negati-
ve Antwort zu geben wussten, die Durch-
führung einer GFB an ihrem Arbeitsplatz. 
Dies alles spricht für die Validität der re-
ferierten Ergebnisse der BIBB/BAuA-Er-
werbstätigenbefragung bzw. für die Beur-
teilungskompetenz der Befragten.

Bewertung und 
Schlussfolgerungen

In Anbetracht der Tatsache, dass die GFB 
bereits seit 1996 verpflichtend in Betrieben 
aller Größen und Branchen durchgeführt 
werden muss, ist die derzeitige Verbrei-
tung der GFB in bundesdeutschen Betrie-
ben als höchst unzureichend zu bewerten. 
Dies gilt insbesondere für KKU und Be-
triebe aus den Bereichen Handwerk und 
Dienstleistungen (inklusive Handel). Of-
fenbar besteht hier ein besonders ausge-
prägter Beratungs- und Unterstützungs-
bedarf.

Die derzeit diskutierten Begründungen 
für das Umsetzungsdefizit in KKU sind 
vielfältig: so wird angeführt, dass viele 
der etablierten und anerkannten Verfah-
ren für Großbetriebe entwickelt wurden 
und nicht in jeder Hinsicht den besonde-
ren Voraussetzungen und Bedürfnissen 
der kleinen Betriebe genügen [17]. Hem-
mend wirkt sicher auch, dass Kleinbe-
trieben Beratungs- und Unterstützungs-
leistungen durch Sicherheitsfachkräfte 
und Betriebsärzte (aufgrund der gerin-
gen Einsatzzeiten) sowie durch Unfallver-
sicherungsträger und staatliche Aufsichts-
behörden (aufgrund geringerer Kontroll-
dichte im KKU-Sektor [8]) in deutlich 
geringerem Umfang zu Gute kommen als 
Großbetrieben. Dass eine kontinuierliche 
Überprüfung und Beratung der Betriebe 
zur wachsenden Verbreitung der GFB 
und zur Verbesserung ihrer Qualität bei-
tragen kann, belegen die berichteten Er-
fahrungen einiger Arbeitsschutzbehörden 
[5, 14, 15]. Pröll et al. [17] zeigen in ihrer 

  
  

  



Übersichtsdarstellung bisher vorliegender 
Erfahrungen und Befunde, welche Hand-
lungspotenziale überbetriebliche Akteure 
bei der Weiterentwicklung von Gesund-
heit und Sicherheit in Klein- und Mittel-
betrieben haben.

Die zukünftige Forschung und Pra-
xis zum Thema GFB sollte an diesen Er-
fahrungen anknüpfen und durch Studi-
en und angemessene Programmevalua-
tionen den Kenntnisstand zur Praxis der 
Durchführung der GFB in den Betrieben, 
zu den hemmenden und fördernden Be-
dingungen einer erfolgreichen Durchfüh-
rung der GFB und zu Handlungspoten-
zialen und Interventionsmöglichkeiten 
verbessern. Dies gilt insbesondere für die 
Gruppe der Klein- und Kleinstunterneh-
men.

Die Befundlage zur Verbreitung von 
GFB wirft ferner die Frage auf, inwieweit 
bei den unterschiedlichen Akteuren ein 
geteiltes Verständnis von diesem Verfah-
ren sowie kongruente Kriterien und Me-
thoden zur Beurteilung seiner betrieb-
lichen Implementation vorausgesetzt wer-
den können. Mit Blick auf die z. T. erheb-
lichen Diskrepanzen zwischen den Schät-
zungen verschiedener Arbeitsschutzbe-
hörden sind diesbezüglich durchaus star-
ke Zweifel angebracht.

Das Qualitätsniveau der verfügbaren 
Daten zur Verbreitung der GFB in bun-
desdeutschen Betrieben wird somit der 
Bedeutung, die diese Informationen für 
eine zielgerichtete Förderung des AGS 
haben, nicht gerecht. In Anbetracht des-
sen scheint es höchst angezeigt, einheit-
liche Kriterien zur Bewertung von GFB zu 
entwickeln und auf dieser Basis ein zwi-
schen den Überwachungsinstanzen abge-
stimmtes Monitoring zu etablieren. Mit 
der jüngst getroffenen Vereinbarung ei-
ner gemeinsamen Leitlinie zur metho-
dischen Vorgehensweise der Landesar-
beitsschutzbehörden und der Unfallver-
sicherungsträger bei der Beratung und 
Überwachung der Betriebe zum Thema 
GFB ist zumindest ein erster Schritt in die- 
se Richtung getan [7].

Fazit für die Praxis

Die derzeitige Verbreitung der GFB in 
bundesdeutschen Betrieben ist als un-
zureichend zu bewerten. Die Ergebnisse 

deuten auf einen erheblichen Beratungs- 
und Unterstützungsbedarf insbesondere 
der Kleinst- und Kleinunternehmen hin. 
In Anbetracht der wenig zufrieden stel-
lenden Qualität der verfügbaren Daten 
ist es notwendig, einheitliche Kriterien 
zur Bewertung von Gefährdungsbeurtei-
lungen zu entwickeln und auf dieser Ba-
sis eine gleichgerichtete Überwachungs- 
und Beratungspraxis sowie ein koordi-
niertes Monitoring zu etablieren.
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